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Kurzbeschreibung 
(Was, Wo, Warum) 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes der Innenstadt Attendorn fallen 
neben zahlreichen stadtbildprägenden Gebäuden auch solche mit 
funktionalen sowie gestalterischen Mängeln ins Auge. Zum Teil beste-
hen renovierungsbedürftige Fassaden oder Bereiche, die unmittelbar 
anschließend an öffentliche Flächen einen Investitionsstau aufweisen. 
Erhöht wird das in Teilen negative Erscheinungsbild durch Leerstände 
und Rückzug der Handelsnutzung, insbesondere im Handlungsraum 
HR 4 Altstadteingang Süd / Quartier Wassertor.  

Das BauGB bietet mit dem Modernisierungs- und Instandsetzungsge-
bot nach § 177 ein rechtliches Instrumentarium zur Beseitigung von 
Missständen und Mängeln. Dabei ergibt sich nach § 164a BauGB auch 
die Möglichkeit, Städtebauförderungsmittel einzusetzen - auch für 
solche Maßnahmen, deren Durchführung auf Grundlage einer freiwil-
ligen Vereinbarung zwischen Eigentümer und Gemeinde vorgesehen 
ist. Aufgrund eines hohen Anteils von Gebäuden mit schlechter Bau-
substanz ist beabsichtigt, dieses Instrumentarium in der Innenstadt 
Attendorn anzuwenden (siehe auch M 2.3.2). 

Besonderheiten 
(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 
(ggf. weitere Förderzugänge) 

Hansestadt Attendorn 

Beteiligte 
(wer insbesondere?) 

Private Hauseigentümerinnen /-eigentümer 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Inszenierung der Stadtgeschichte/ von prägenden Gebäuden 

 Aufwertung des Stadtbildes 
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Kenndaten   

Zeitschiene Planungsphase 2017 

Realisierungsphase 2017-2022 

Notwendige Vorarbeiten/ 
Abhängigkeiten 

Maßnahme M 2.3.2 

Kostenermittlung 
Die Kostenschätzung basiert auf den Ergebnissen der durchgeführten 

Bestandsaufnahme und Analyse sowie den Erfahrungswerten aus ver-

gleichbaren Projekten. Der Kostenansatz wurde für ca. 30 Objekte an-

genommen.  

 

Baukosten brutto 
(Art der Ermittlung) 

zuwendungsfähig 120.000 € 

nicht zuwendungsfähig 360.000 € 

Planungskosten brutto 
(Art der Ermittlung) 

zuwendungsfähig -- € 

nicht zuwendungsfähig -- € 

Gesamtkosten  480.000 € 

davon n. zwf. Kosten Kommune -- € 

andere öffentliche Träger -- € 

Private 360.000 € 

davon zwf. Kosten  120.000 € 
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Pläne, Grafiken, o.ä. zur Maßnahmenbeschreibung 

Arbeitshilfe Quartiersent-
wicklung durch Moderni-
sierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen als 
Leitfaden für die Maß-
nahmen nach 4.1.1. 

(Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


